
Koordiniertes Gesetz vom 10. Mai 2015 über die Gesundheitspflegeberufe 

KAPITEL 4 - Ausübung der Krankenpflege 

 

Art. 45 - § 1 - Niemand darf die Krankenpflege, wie sie in Artikel 46 definiert ist, ausüben, ohne 

Inhaber des Diploms oder des Befähigungsnachweises eines graduierten Krankenpflegers 

beziehungsweise einer graduierten Krankenpflegerin, des Brevets oder des Befähigungsnachweises 

eines Krankenpflegers beziehungsweise einer Krankenpflegerin, des Brevets oder des 

Befähigungsnachweises eines Krankenhaushilfspflegers beziehungsweise einer 

Krankenhaushilfspflegerin zu sein und ferner die in Artikel 47 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. 

§ 2 - Inhaber der Berufsbezeichnung einer Hebamme, die ihr Diplom vor dem 1. Oktober 2018 

erhalten haben, dürfen von Rechts wegen die Krankenpflege unter denselben Bedingungen ausüben 

wie Inhaber der Berufsbezeichnung eines graduierten Krankenpflegers. 

Inhaber der Berufsbezeichnung einer Hebamme, die ihr Diplom nach dem 1. Oktober 2018 erhalten 

haben, dürfen von Rechts wegen die fachlichen Krankenpflegeleistungen sowie die zur Krankenpflege 

gehörenden ihnen anvertrauten medizinischen Handlungen im Bereich der Geburtshilfe, 

Fruchtbarkeitsbehandlung, Gynäkologie und Neonatalogie verrichten. 

§ 3 - Die Diplome, Brevets oder gleichwertigen Befähigungsnachweise werden gemäß den vom König 

festgelegten Bestimmungen ausgestellt. 

Art. 46 - § 1 - Unter Ausübung der Krankenpflege ist die Verrichtung folgender Tätigkeiten zu 

verstehen: 

1. a) den Gesundheitszustand in psychischer, körperlicher und sozialer Hinsicht beobachten, 

erkennen und feststellen; 

b) definieren, welche pflegerischen Probleme sich stellen; 

c) mitwirken bei der Erstellung der Diagnose durch den Arzt und der Durchführung der 

verschriebenen Behandlung; 

d) den Patienten und seine Familie informieren und beraten; 

e) fortwährenden Beistand leisten und Handlungen im Hinblick auf die Erhaltung, die Besserung und 

die Wiederherstellung der Gesundheit von Personen und Gruppen - ob diese krank oder gesund sind 

-verrichten oder an deren Verrichtung mitwirken; 

f) Sterbenden beistehen und Personen beim Trauerprozess begleiten; 

2. die Verrichtung fachlicher Krankenpflegeleistungen, die eine ärztliche Verschreibung voraussetzen, 

und derjenigen, für die eine solche nicht erforderlich ist, 

Diese Leistungen können mit der Erstellung der Diagnose durch den Arzt, mit der Durchführung einer 

vom Arzt verschriebenen Behandlung oder mit Maßnahmen im Bereich der Präventivmedizin 

verbunden sein, 

3. Handlungen, die gemäß Artikel 23 § 1 Absatz 2 und 3 von einem Arzt anvertraut werden können. 

§ 2 - Die in § 1 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Krankenpflegeleistungen werden in einer pflegebezogenen 

Akte festgehalten. 

§ 3 - Der König kann gemäß den Bestimmungen von Artikel 141 die Liste der in § 1 erwähnten 

Leistungen aufstellen sowie die Modalitäten ihrer Verrichtung und die erforderlichen 

Qualifikationsbedingungen festlegen. 

Art. 47 - § 1 - Die in Artikel 45 erwähnten Fachkräfte dürfen die Krankenpflege nur ausüben, wenn sie 

ihre Befähigungsnachweise vorher von der in Artikel 118 vorgesehenen medizinischen Kommission, 

die aufgrund des von ihnen vorgesehenen Niederlassungsortes zuständig ist, haben beglaubigen 

lassen. 



Anlässlich dieser Beglaubigung nimmt die Kommission die Registrierung des Betreffenden gemäß den 

vom König festgelegten Modalitäten vor, nachdem sie die Stellungnahme des Nationalen Rates für 

Krankenpflege eingeholt hat. 

Die Beglaubigung wird gegen Zahlung einer Gebühr erteilt. Der König legt die Beträge und die 

Modalitäten für die Zahlung dieser Gebühr fest. 

§ 2 - Auf Antrag des Betreffenden kann die Kommission das Dokument beglaubigen, mit dem die 

Direktion der Lehranstalt oder der zentrale Prüfungsausschuss bescheinigt, dass der Antragsteller die 

Abschlussprüfung bestanden hat, die den Anspruch auf das Diplom begründet. Diese Beglaubigung 

erlischt mit Ablauf des Monats nach demjenigen, in dem das Diplom beglaubigt worden ist, und 

spätestens mit Ablauf des sechsten Monats nach demjenigen, in dem die Beglaubigung erteilt 

worden ist. 

Art. 48 - Niemand darf eine der in Artikel 45 § 1 erwähnten Berufsbezeichnungen führen, wenn er die 

in Artikel 45 § 1 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt. 

Wer die durch die Rechtsvorschriften eines fremden Landes geforderten Qualifikationsbedingungen 

erfüllt, darf höchstens eine der in Artikel 45 erwähnten Berufsbezeichnungen führen, und zwar mit 

der Genehmigung des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört und 

der mit der Ausführung der Erlasse zur Festlegung der erforderlichen Qualifikationsbedingungen 

beauftragt ist, oder eines von ihm beauftragten Beamten. 

Art. 49 - Es ist jeder Fachkraft für Krankenpflege verboten, einem unbefugten Dritten auf irgendeine 

Weise ihre Mitwirkung oder ihren Beistand zu gewähren, um letzterem die Ausübung der 

Krankenpflege zu ermöglichen. 

Art. 50 - Niemand darf Personen, die - auch als Freiwillige - von ihm beschäftigt werden, eine der in 

Artikel 45 § 1 erwähnten Berufsbezeichnungen zuerkennen, wenn diese Personen die in Artikel 45 § 

1 festgelegten Bedingungen nicht erfüllen. 

Art. 51 - Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette 

und Umwelt wird ein Föderaler Rat für Krankenpflege eingesetzt. 

Art. 52 - Aufgabe des Föderalen Rates für Krankenpflege ist es, dem Minister, zu dessen 

Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, auf dessen Antrag oder aus eigener Initiative 

Stellungnahmen abzugeben über alle Angelegenheiten in Bezug auf die Krankenpflege und 

insbesondere in Bezug auf die Ausübung der Krankenpflege und die erforderlichen Qualifikationen. 

Der Föderale Rat für Krankenpflege kann ebenfalls dem Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die 

Volksgesundheit gehört, und den Behörden der Gemeinschaften, die für das Unterrichtswesen 

zuständig sind, auf deren Antrag oder aus eigener Initiative Stellungnahmen abgeben über alle 

Angelegenheiten in Bezug auf Studium und Ausbildung der in Artikel 45 erwähnten Personen. 

Art. 53 - § 1 - Der Föderale Rat für Krankenpflege setzt sich zusammen aus: 

1. a) zwölf Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern, die die Krankenpflegefachkräfte, die 

nicht Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung oder einer besonderen Berufsqualifikation sind, 

vertreten, 

b) jeweils zwei Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern, die jede Kategorie der 

Krankenpflegefachkräfte, die Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung oder einer besonderen 

Berufsqualifikation sind, vertreten, 

c) vier Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern, die die Pflegehelfer vertreten, 

2. sechs Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern, die die Ärzte vertreten, 

3. drei Beamten, die von den Behörden bestimmt werden, die aufgrund der Artikel 127 und 130 § 1 

Absatz 1 der koordinierten Verfassung zuständig sind für das Unterrichtswesen, wenn diese 

Behörden vertreten werden wollen, 



4. einem Beamten, der den Minister vertritt, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit 

gehört, und der die Sekretariatsgeschäfte wahrnimmt. 

Die in Nr. 3 und 4 erwähnten Beamten nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

§ 2 - Die Mitglieder werden für eine einmal erneuerbare Amtszeit von sechs Jahren vom König 

ernannt; die in § 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Mitglieder werden aus einer Liste mit je zwei Kandidaten 

ernannt, die von den repräsentativen Berufsverbänden und -organisationen der betreffenden 

Personen vorgeschlagen werden; die in § 1 Nr. 3 erwähnten Mitglieder werden aufgrund ihrer 

Bestimmung durch die zuständigen Behörden ernannt; das in § 1 Nr. 4 erwähnte Mitglied wird auf 

Vorschlag des Ministers, von dem es abhängt, ernannt. 

§ 3 - Um beschlussfähig zu sein, muss der Föderale Rat für Krankenpflege in Anwesenheit von 

mindestens der Hälfte der zwölf Mitglieder, die die Krankenpflegefachkräfte, die nicht Inhaber einer 

besonderen Berufsbezeichnung oder einer besonderen Berufsqualifikation sind, vertreten, der Hälfte 

der Mitglieder, die die Krankenpflegefachkräfte, die Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung 

oder einer besonderen Berufsqualifikation sind, vertreten, und mindestens der Hälfte der Mitglieder, 

die die Pflegehelfer und die Ärzte vertreten, darunter mindestens ein Mitglied, das die Pflegehelfer 

vertritt, und ein Mitglied, das die Ärzte vertritt, tagen, wenn der Rat eine Stellungnahme abgeben 

muss über eine Angelegenheit, die sie insbesondere betrifft. 

Wenn die Mitglieder des Föderalen Rates für Krankenpflege nicht in ausreichender Zahl anwesend 

sind, beruft der Vorsitzende eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung ein; der Rat kann dann 

ungeachtet der Anzahl der anwesenden Mitglieder entscheiden. Der Rat entscheidet mit der 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit wird der zur Abstimmung vorgelegte 

Punkt nicht angenommen. 

Art. 54 - Der König regelt die Organisation und die Arbeitsweise des Föderalen Rates für 

Krankenpflege. Der Rat ist nur beschlussfähig, wenn die Hälfte der in Artikel 53 § 1 Nr. 1 und 2 

erwähnten Mitglieder anwesend ist. 

Art. 55 - § 1 - Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt wird eine Fachkommission für Krankenpflege eingesetzt. 

Aufgabe dieser Kommission ist es, die in Artikel 141 Absatz 1 erwähnten Stellungnahmen abzugeben. 

§ 2 - Die Kommission setzt sich zusammen aus: 

1. zwölf Mitgliedern, die der König aus einer Liste mit je zwei Kandidaten ernennt, die von den 

repräsentativen Berufsverbänden und -organisationen der Fachkräfte für Krankenpflege 

vorgeschlagen werden, 

2. zwölf Mitgliedern, die der König aus einer Liste mit je zwei Kandidaten ernennt, die von den 

repräsentativen Berufsorganisationen der Ärzte vorgeschlagen werden. 

§ 3 - Das Mandat eines Mitglieds der Fachkommission für Krankenpflege ist unvereinbar mit dem 

Mandat eines Mitglieds des Föderalen Rates für Krankenpflege, erwähnt in Artikel 51, und mit dem 

Mandat eines Mitglieds der Zulassungskommission für die Krankenpflegefachkräfte, erwähnt in 

Artikel 61 § 1. 

§ 4 - Nach dem gleichen Verfahren ernennt der König eine Anzahl Ersatzmitglieder, die der Anzahl 

der in § 2 erwähnten Mitglieder entspricht. 

§ 5 - Die ordentlichen Mitglieder und die Ersatzmitglieder werden für eine einmal erneuerbare 

Amtszeit von sechs Jahren ernannt. 

§ 6 - Der König ernennt einen Vorsitzenden und einen Vizevorsitzenden auf Vorschlag der 

Fachkommission. Der Vorsitzende und der Vizevorsitzende nehmen ohne Stimmberechtigung an den 

Sitzungen teil. 

Die Sekretariatsgeschäfte werden von einem Beamten wahrgenommen, der vom Minister bestimmt 



wird, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört. 

§ 7 - Der König regelt die Organisation und die Arbeitsweise der Fachkommission. 

Die Kommission ist nur dann beschlussfähig, wenn die Hälfte der in § 2 Nr. 1 erwähnten Mitglieder 

und die Hälfte der in § 2 Nr. 2 erwähnten Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit 

Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder einer jeden Gruppe gefasst. Wenn auf einer 

Versammlung der Kommission nicht die Hälfte der Mitglieder jeder Gruppe anwesend ist, ist die 

Kommission in der nächsten Sitzung ungeachtet der Anzahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. 

Art. 56 - Niemand darf den Beruf des Pflegehelfers ausüben, wenn er nicht gemäß den vom König 

festgelegten Modalitäten bei den Diensten der Regierung registriert ist. 

Art. 57 - Es ist jedem Pflegehelfer verboten, einem unbefugten Dritten auf irgendeine Weise seine 

Mitwirkung oder seinen Beistand zuteilwerden zu lassen, um ihm die Ausübung einer oder mehrerer 

krankenpflegerischen Tätigkeiten, die Pflegehelfern erlaubt sind, zu ermöglichen. 

Art. 58 - Niemand darf Personen, die - auch als Freiwillige - von ihm beschäftigt werden, die in Artikel 

56 erwähnte Berufsbezeichnung zuerkennen, wenn diese Personen die in den Artikeln 56 und 60 

festgelegten Bedingungen nicht erfüllen. 

Art. 59 - Unter Pflegehelfer ist eine Person zu verstehen, die eigens dazu ausgebildet wurde, dem 

Krankenpfleger beziehungsweise der Krankenpflegerin unter dessen beziehungsweise deren 

Kontrolle im Rahmen der von ihm beziehungsweise von ihr koordinierten Tätigkeiten innerhalb eines 

strukturierten Teams im pflegerischen, erzieherischen und logistischen Bereich beizustehen. 

Der König bestimmt nach Stellungnahme des Föderalen Rates für Krankenpflege und der 

Fachkommission für Krankenpflege die in Artikel 46 § 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Tätigkeiten, die der 

Pflegehelfer verrichten darf, und legt die Bedingungen fest, unter denen er diese Handlungen, die mit 

seiner wie in Absatz 1 definierten Aufgabe verbunden sind, verrichten darf. 

Art. 60 - § 1 - Die Zeugnisse, Brevets oder Diplome der in Artikel 56 erwähnten Personen müssen 

vorher von der in Artikel 118 vorgesehenen medizinischen Kommission, die aufgrund des von ihnen 

vorgesehenen Niederlassungsortes zuständig ist, beglaubigt werden. 

Vor Erteilung der Beglaubigung überprüft die Zulassungskommission des Föderalen Rates für 

Krankenpflege, ob der Betreffende die Modalitäten der in Artikel 56 erwähnten Registrierung als 

Pflegehelfer eingehalten hat, gemäß den nach Stellungnahme des Föderalen Rates für Krankenpflege 

vom König festgelegten Modalitäten. 

Die Beglaubigung wird gegen Zahlung einer Gebühr erteilt. Der König legt die Beträge und die 

Modalitäten für die Zahlung dieser Gebühr fest. 

§ 2 - Auf Antrag des Betreffenden kann die medizinische Kommission das Dokument beglaubigen, mit 

dem die Direktion der Lehranstalt oder der zuständige Prüfungsausschuss bescheinigt, dass der 

Antragsteller die Abschlussprüfung bestanden hat, die den Anspruch auf das Diplom oder Brevet 

begründet. 

Diese Beglaubigung erlischt mit Ablauf des Monats nach demjenigen, in dem das Diplom oder Brevet 

beglaubigt worden ist, und spätestens mit Ablauf des zwölften Monats nach demjenigen, in dem sie 

erteilt worden ist. 

§ 3 - Vorliegender Artikel wird an einem vom König zu bestimmenden Datum aufgehoben. 

Art. 61 - § 1 - Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt wird eine Zulassungskommission für die Krankenpflegefachkräfte 

eingesetzt. 

§ 2 - Die Zulassungskommission für die Krankenpflegefachkräfte hat den Auftrag, Stellungnahmen 

über die Anträge auf Zulassung abzugeben, durch die Krankenpflegefachkräfte ermächtigt werden, 



eine Berufsbezeichnung oder eine besondere Berufsbezeichnung zu führen oder sich auf eine 

besondere Berufsqualifikation zu berufen, sowie die Einhaltung der Registrierungsmodalitäten für 

Pflegehelfer zu überprüfen. Sie hat auch den Auftrag, die Einhaltung der vom Minister, zu dessen 

Zuständigkeitsbereich die Volksgesundheit gehört, festgelegten Bedingungen für die 

Aufrechterhaltung der betreffenden Berufsbezeichnung oder Berufsqualifikation zu kontrollieren und 

dem Minister Sanktionen vorzuschlagen, wenn bei einer Kontrolle festgestellt wird, dass die 

Bedingungen nicht erfüllt sind. 

§ 3 - Der König regelt die Zusammensetzung, Organisation und Arbeitsweise der 

Zulassungskommission für die Krankenpflegefachkräfte. 

Das Mandat eines Mitglieds der Zulassungskommission ist unvereinbar mit dem Mandat eines 

Mitglieds des Föderalen Rates für Krankenpflege, erwähnt in Artikel 51, und mit dem Mandat eines 

Mitglieds der Fachkommission für Krankenpflege, erwähnt in Artikel 55 § 1. 


